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Wo ist die FFE gesetzlich 
geregelt?

 Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
vom 10.12.1907 mit Ergänzung 
des Vormundschaftsrechts vom 
6.10.1978, Artikel 397a - 397f

 	 Kant. Gesetz über die fürsorge-

rische Freiheitsentziehung und 
andere Massnahmen der per-
sönlichen Fürsorge (GFFE) vom 
22.11.1989

 Weitere Regelungen in Art. 5 

Einladung zum R OST FEST

   
ALTE LIEBE ROSTET NICHT, WIR IM OSTEN BLEIBEN ROT!

Mitgliederversammlung vom 14. Mai 07
Regula Mader hat uns freundlicherweise erlaubt ihr Script in unserem Heftli abzudrucken, 

vielen Dank.

 
Die Fürsorgerische Freiheitsentziehung FFE

16. Juni 2007
19:00 Uhr im Punto

Ab 20:00 SKA mit 

	 „Quatre in Toulouse“

Adressänderungen an: 
Regula Feldmann, Weingartenstr. 22, 3014 Bern
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EMRK, der Bundesverfassung 
sowie der kantonalen Gesund-
heitsgesetzgebung (Medizinische 
Zwangsmassnahmen).

Was ist der Zweck der FFE?

Sicherstellung der nötigen persön-
lichen Fürsorge bei Personen, die sich 
oder andere gefährden (Selbst- oder 
Fremdgefährdung) wegen
 	 Geisteskrankheit
 	 Geistesschwäche
 	 Trunksucht
 	 Anderen Suchterkrankungen
 	 Schwerer Verwahrlosung

Wohin werden solche 
Personen eingewiesen?

Einweisung in eine geeignete Anstalt, 
z.B. eine psychiatrische Klinik, ein 
Therapie- oder Pflegeheim etc.

Welches sind die Voraussetzungen, 
damit eine mündige oder entmün-
digte Person eingewiesen oder zu-
rückbehalten werden kann?

Die Einweisung in eine geeignete 
Anstalt bedeutet einen Eingriff in das 
Recht auf persönliche Freiheit, das in 
der Bundesverfassung verankert ist. 
Ein solcher Eingriff muss, wie jedes 
staatliche Handeln, verhältnismässig 
sein, d.h. geeignet, erforderlich und 
zumutbar.
Konkret heisst dies bezogen auf die 
FFE:
	 Geeignetheit: Die Einweisung in 

eine bestimmte Institution darf 
nur erfolgen, wenn diese für die 
Behandlung geeignet ist und die 
nötige Infrastruktur aufweist.

 	 Erforderlichkeit: Eine Person kann 
nur eingewiesen werden, wenn 
ihr die nötige persönliche Fürsor-
ge nicht anders erwiesen werden 
kann. Alle anderen Massnahmen 
ohne Freiheitsentziehung (z.B. 
Beratung, Begleitung) müssen be-
reits versagt haben oder sind von 

vornherein unzureichend.
 	 Zumutbarkeit: Die Belastung, 

welche eine Person für ihre Um-
gebung bedeutet, muss ebenfalls 
berücksichtigt werden.

Sind ambulante Massnahmen 
möglich?

Gemäss kantonalem FFE-Gesetz 
kann die Vormundschaftsbehörde am 
Wohnort ambulante Massnahmen 
ohne Freiheitsentziehung anordnen. 
Darunter ist insbesondere die Anord-
nung einer Betreuung (Aussprache, 
Beratung und Hilfe nach anerkannten 
Grundsätzen der Sozialarbeit) zu ver-
stehen. Die Betreuung kann auch ei-
ner geeigneten Person oder Fachstelle 
übertragen werden. Bei Nichteinhal-
ten der Weisungen kann die wegen 
Verwahrlosung oder Suchterkrankung 
betreute Person verwarnt werden.

Welches sind die zuständigen vor-
mundschaftlichen Behörden im 
Kanton Bern?

	 Vormundschaftskommission der 
Wohnsitzgemeinde (ev. Gemein-
derat)

 	 Regierungsstatthalteramt des be-
treffenden Amtsbezirks

 	 Rekurskommission FFE am Ober-
gericht

Ausnahme: Für Angehörige der Bur-
gergemeinde Bern mit Wohnsitz in der 
Gemeinde Bern sind die Zünfte und 
die Oberwaisenkammer zuständig.

Wer ist zuständig im ordentlichen 
Verfahren?

Grundsätzlich sind die Behörden am 
Wohnsitz der betroffenen Person zu-
ständig, also dort, wo die Person ihre 
Schriften hinterlegt hat. Wenn Gefahr 
in Verzug ist, kann auch die Behörde 
des Aufenthaltsorts (RSHA) die Ein-
weisung verfügen. 
Angeordnet wird die FFE bei
 	 Unmündigen durch die Vormund-

schaftskommission
 	 Mündigen oder Entmündigten 

durch den/die Regierungsstatthal-
ter/in

Wer kann ebenfalls eine FFE anord-
nen, wenn Gefahr im Verzug ist?

Bei Gefahr im Verzug kann der Vor-
mund/die Vormundin der betroffenen 
Person oder, bei psychisch Kranken 
oder Suchtkranken, jede/r im Kanton 
Bern zur Berufsausübung zugelassene 
Ärztin/Arzt die FFE als vorsorgliche 
Massnahme anordnen, maximal für 
sechs Wochen. Eine solche Massnah-
me muss dem Regierungsstatthalter-
amt nur gemeldet werden, wenn eine 
ordentliche FFE anzuordnen ist.

Wann muss eine eingewiesene 
Person entlassen werden?

Grundsätzlich muss eine eingewiesene 
Person entlassen werden, wenn die 
Einweisungsgründe wegfallen. Die In-
stitution erstattet der verfügenden Be-
hörde Bericht, falls sie nicht selber die 
Entlassungskompetenz besitzt. Diese 
kann bei psychisch Kranken auch der 
ärztlich geleiteten Anstalt übertragen 
werden. Bei vorsorglich Eingewie-
senen muss die Entlassung nach läng-
stens sechs Wochen erfolgen, wenn 
nicht eine ordentliche FFE verfügt 
wird.

Was muss im Hinblick auf eine 
Entlassung vorgekehrt werden?

 	 Erleichterung der Wiedereinglie-
derung ins Alltagsleben (Wohnsi-
tuation, Arbeitssituation)

 	 Nachbetreuung
 	 Nachkontrolle oder Nachbehand-

lung

Muss eine Einweisung überprüft 
werden?

Bei unbeschränkt Eingewiesenen muss 
mindestens einmal jährlich überprüft 

Nummer 3   Juni 2007   29. Jahrgang



 Mit tei lungsbalt t der SP Bern-Ost

3

werden, ob die Zurückbehaltung noch 
gerechtfertigt ist. Bei Unmündigen 
muss die Überprüfung alle sechs Mo-
nate vorgenommen werden. Bei einer 
Entlassung mit Weisungen müssen 
diese ebenfalls regelmässig überprüft 
werden.
Grundsätzlich können jedoch die be-
troffene Person oder nahestehende 
Dritte zu jeder Zeit ein Entlassungs-
gesuch stellen. Dieses muss überprüft 
werden, und es muss unverzüglich ent-
schieden werden.

Welche Rechtsmittel bestehen?

Die betroffene Person oder nahestehen-
de Dritte haben das Recht, gegen jede 
Einweisungs- oder Zurückbehaltungs-

verfügung sowie gegen jede Ableh-
nung eines Entlassungsgesuchs innert 
10 Tagen bei der Kantonalen Rekurs-
kommission FFE schriftlich Rekurs zu 
erheben. Ein solcher Rekurs hat keine 
aufschiebende Wirkung. An die Re-
kursschrift dürfen keine hohen Anfor-
derungen gestellt werden. Der Rekurs 
muss dringlich behandelt werden.
Ein Entscheid der Rekurskommis-
sion kann an das Bundesgericht und, 
als letzte Instanz, vor die Europäische 
Menschenrechtskommission in Strass-
burg weiter gezogen werden.

Wie setzt sich die Rekurskommis-
sion FFE zusammen?

Die Rekurskommission besteht aus 

einer Oberrichterin/einem Oberrich-
ter und zwei Fachrichter/innen. Sie 
entscheidet aufgrund der vorhandenen 
Akten und dem von ihr gegebenen 
rechtlichen Gehör.

Was kostet ein FFE-Verfahren?

Grundsätzlich ist das FFE-Verfahren 
vor den vormundschaftlichen Behör-
den und der Rekurskommission ko-
stenfrei. Die Kosten des Vollzugs der 
Massnahme gehen zulasten der betrof-
fenen Person. Wenn diese für die Ko-
sten nicht aufkommen kann, werden 
die Kosten vom Gemeinwesen über-
nommen.

Regula Mader

Das Echo im «Der Bund»
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Jahresplanung
04.06.07   	 VS

16.06.07   	 SP-Ost-Fest

30.06.07  	 Sommerretraite VS

22.08.07   	 VS

03.09.07  	 MV

19.9.07 	 VS

15.10.07 	 VS

12.11.07  	 MV

10.12.07   	 VS

19.01.08   	 Vorstandsretraite

11.02.08  	 VS

10.03.08  	 HV

	 HV = Hauptversammlung

	 VS = Vorstandssitzung

	 MV = Mitgliederversammlung

Termine
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Mitteilungsblatt der SP Bern-Ost. 

Erscheint sechs- bis achtmal jährlich. 
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Präsidentin: Bettina Stüssi
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Ebnetstrasse 21, 8712 Stäfa

p.furrer@trichter.ch

Druck: Druckraum Kölliker
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4. – 22. Juni
Sommersession der Eidg. Räte 

17. Juni  
Eidgenössische Abstimmungen

4. Juli
Parteitag SP Kanton Bern, Bern

21. Oktober
Eidgenössische Wahlen

Delegiertenversammlungen 
SP Stadt Bern 2007 
( jeweils 20.00 Uhr, Hotel Bern):

Montag, 07.05.
Montag, 25.06.
Montag, 27.08.
Montag, 22.10.
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Personal und Prominenz in der 1. Mai Spelunke

4. Juni 19:30 
Vorstandssitzung im Medienzentrum Bundeshaus


